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GESPRACH UBER LEBENSUNWERTES LEBEN

Niemandem werde ich tédliches Gift verabreichen, auch wenn es von

mir verlangt wird, und auch nicht einen darauf abzielenden Rat erteilen.

Hippokrates (460—377 v. Chr.)

Ich werde das menschliche Leben von der Empfingnis an bedingungs-

los achten. Selbst Drohungen werden mich nicht dazu bringen, meine drzt-

lichen Kenntnisse entgegen den Pflichten der Menschheit anzuwenden.

tirzlich trafen sich einige Freunde und Kame-
Kradinnen, die der Beruf oder Studien aus der-
selben lindlichen Kleinstadt in die Bundesstadt ver-
pflanzt hatte, eines Abends im Zimmer ihres Freun-
des Walter, des Assistenzarztes. Sie pflegen dort
in regelmissigen Abstinden zusammen zu kommen,
um Fragen, die den einen oder andern beschiftigen,
im Freundeskreise zu diskutieren. Da der Assi-
stenzarzt bei einem Onkel in einem der geriumigen
Altstadthiuser wohnt und iiber ein Zimmer, einem
Saale gleich, verfiigt, ist es gegeben, dass sie der
Aufforderung dieses Onkels gerne Folge leisten
und sich mit Vorliebe im Zimmer ihres bevorzugten
Freundes treffen. Onkel und Assistenzarzt pflegen
fiir solche Abende noch eine zusiitzliche Anzahl be-
quemer Stithle aus andern Réumen ins besagte
Zimmer zu schieben, so dass sie sich jeweils ganz
zu Hause fiihlen.

Gleich nach der Begriissung fiel es den andern
auf, dass der junge Bankangestellte in ungewohnter
Weise still, ja bedriickt war. Das musste deshalb so-
fort auffallen, weil er sonst die Gespriche in seiner
iibersprudelnden Art mit der Wiedergabe heiter-
ster Geschehnisse einzuleiten pflegte. Kaum hatten
sie sich in den Stithlen niedergelassen, fragte des-
halb auch schon die junge Philosophiestudentin:

«Was ist mit dir los, Hansjiirg? Wo driickt dich
der Schuh?»

«Heraus damit!s befahl der Student der Rechte.

«Ich mochte euch nicht mit Persénlichem be-
lasten», widerstrebte der Bankangestellte. «Immer-
hin wire das Problem der Diskussion wert...
Letzten Sonntag musste ich bei einer neugeborenen
Nichte Pate stehen, dem ersten Kinde meiner
Schwester.»

«Ist das ein Grund, bedriickt zu sein?» lachte
die junge Heilgymnastin.

«Ja, Grund genug, iibergenug Grund», stiess der
Bankbeamte ‘hervor. «Es war keine gewdhnliche
Taufe, kein Fest in einer Kirche mit vielen Ver-
wandten und Bekannten und lauter freudigen Ge-

Aus dem Genfer Aerztegelobnis

sichtern und darnach mit einem heiteren Schmaus.
Nein! Das Kind wurde ohne Aufsehen und im aller-
engsten Kreise im Spital getauft. Meine Schwester
und die Patin weinten. Das Kind ist ein Kriippel.
Doch noch nicht genug: man vermutet, dass es auch
geistig nicht normal sei! Die Verwandtschaft hoffte,
dass es sofort sterben konne. Sie hoffte vergebens.
Bleibt es am Leben, wird es sich selbst und den Mit-
menschen durchs ganze Leben eine Last, eine
Plage sein. Sagt, wiire es nicht mitleidsvoller, wenn
man diesem Elend ein Ende bereiten diirfte?»

«Nein!y — «Unmdglich! Leben ist unantastbar!»
Heftic waren die junge Heilgymnastin und der
Assistenzarzt ins Gespriich eingebrochen.

«Nennt ihr das Leben?»

«Natiirlich ist das Leben. Das kleine Midchen
lebt. Horst du: es hat Leben!»

«Ein unwertes Leben!»

«Wer darf sich anmassen, dariiber zu entschei-
den, ob ein Leben wert oder unwert ist? Wo wiiren
da die Grenzen? Nie, unter gar keinen Umstinden,
darf sich ein Arzt dazu hergeben, einen Lebens-
faden durchzuschneiden.» Der Assistenzarzt sprach
ernst und sehr bestimmt.

«Keiner kann behaupten, dass das Leben die-
ses Kindes lebenswert sei», lehnte sich der Bank-
angestellte auf.

Begiitigend legte die Heilgymnastin die Hand
auf seinen Arm: «Glaube mir, Hansjiirg, dass auch
keiner behaupten darf, dass es lebensunwert ist.
Was wissen wir von lebenswert oder lebensunwert?
Wie vermégen wir vorauszusehen, welche Rolle im
Leben der andern Menschen das kleine Midchen
einmal spielen wird? Ich erlebe es in meinem
Beruf immer wieder, welch ein Segen fiir die Mut-
ter, den Vater, fiir die Geschwister, spiter auch fiir
einen weiteren Kreis solche Menschen bedeuten
koénnen, denen man so rasch und uniiberlegt den
Lebenswert absprechen méchte. Der Mensch reift
nicht an den Annehmlichkeiten des Lebens; es sind
die harten und unentrinnbaren Forderungen, die
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den Menschen in jene Hohen der hochsten mensch-
lichen Reife fithren, die wahre Menschlichkeit aus-
macht. Nur miissen die Gepriiften das Schicksal
annehmen, den Egoismus, diesen grossten Feind des
inneren Wachstums, iiberwinden, und in diesem
Kampf gegen die Eigensucht hilft ihnen eben das
nicht normale Kind, indem es da ist und der Liebe,
Geduld und Pflege bedarf. Eltern, die ihr anor-
males Kind so annehmen wie es ist und es lieben
und umsorgen, bedeuten mir in meinem Berufe die
erosste Begliickung. Darf hier noch von unwertem
Leben gesprochen werden, wenn es solche Wirkun-
gen zu erzielen vermag? Sind solche Eltern durch
das Kind, das du lebensunwert nennst, nicht reicher
und wertvoller geworden?»

«Wie stellt sich der Arzt im allgemeinen zu die-
ser Frage?» wandte sich der Bankangestellte an den
Assistenzarzt. «Deine Meinung kenne ich; ist dies
auch die Meinung aller andern Aerzte?»

«Das Toten, auch aus Mitleid, bleibt ein Toten,
und kein Arzt hat das Recht, diesen Gedanken auch
nur in sich lebendig werden zu lassen. Natiirlich
wird es im Berufsleben des Arztes Momente geben,
in denen er angesichts grosster unheilbarer Leiden
wankend werden und sich ernstlich fragen konnte,
ob er nicht dem Flehen eines Leidenden nachgeben
und ihn vom unertriiglich gewordenen Leben be-
freien sollte. Kein Mensch hat aber das Recht, auch
kein Arzt, einem Leben aus eigener Machtvoll-
kommenheit ein Ende zu setzen. Doch das erscheint
immer noch als meine persénliche Meinung. Ich er-
innere mich aber, dass vor einigen Jahren ein Arzt
iiber diese Frage in der Schweizerischen Aerzte-
zeitung geschrieben hat. Geduldet euch ein wenig,
bis ich das Blitichen unter meinen Zeitschriften
cefunden habe. — Da ist es. Ich lese euch einige
Stellen vor. Der Titel heisst ,Euthanasie und Arzt’,
der Autor ist Dr. med. Otto Leuch von Ziirich. Ich
lese euch die Stelle vor, wo Dr. Leuch den Fall an-
nimmt, dass ein Arzt angesichts unerhorter Leiden
eines Patienten zu zweifeln beginnt:

,Hier hilft einzig und allein die Besinnung auf
die Grundlagen irztlichen Handelns. Verbietet ihm
die eigene religiose Ueberzeugung den Gedanken
an eine solche Tat nicht von vorneherein, so hat er
doch immer seiner ersten irztlichen Pflicht, nim-
lich der der Lebenserhaltung, eingedenk zu blei-
hen. So wenig er dem Selbstmord Vorschub leisten
darf oder so rasch er einen Lebensiiberdriissigen
ohne lange Ueberlegung wieder ins Leben zuriick-
zurufen versuchen muss, so wenig darf er, ohne
seiner Bestimmung untreu zu werden, dem Wunsche
eines leidenden Mitmenschen nach gewaltsamer Er-
I6sung stattgeben. Mag auch der Einzelfall an sich
noch so furchtbar und mag dem menschlichen Ver-
stande die Hilfeverweigerung noch so unmensch-
lich erscheinen, hier kann nur ein ahsolutes Gebot
gelten. Denn sobald der Arzt seiner Aufgabe als
Lebenserhalter untreu wird, geraten nicht nur seine
eigenen berufsethischen Grundlagen ins Wanken,
was schliesslich seine eigcene Sache wiire, sondern
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es findet ein auch fiir die Allgemeinheit gefihr-
licher Einbruch in ein nicht umsonst seit den
Tagen des Hippokrates geltendes irztliches Grund-
prinzip statt.

Der Arzt als ,Toter’, und kime er im Einzelfalle
auch noch so erwiinscht, ist eine undenkbare Er-
scheinung, die iiber kurz oder lang mit Sicherheit
zu einer schweren Vertrauenskrise zwischen Arzt
und Patient fithren wiirde, mochten die Euthana-
sie-Indikationen noch so sehr an alle méglichen
gesetzlichen Sicherheiten gebunden sein, wie z. B.
Entscheid durch eine Kommission und derglei-
chen.’»

«Schliesslich leben wir in einem Rechtsstaaty,
warf der Student der Rechte ein. «Unser Gesetz
verbietet jede To6tung, auch den sogenannten Gna-
dentod.»

«Dartiber schreibt Dr. Leuch: ,Man darf nicht
vergessen, dass die Straf- so gut wie andere Gesetze
den Niederschlag allgemeiner, auf der 6ffentlichen
Meinungsbildung beruhenden Rechtsanschauungen
darstellen und letzten Endes unter dem stiindigen
Druck dieser Meinung auch Aenderungen erfahren
konnten. In angelsichsischen Lindern war mehr-
fach eine derart lebhafte 6ffentliche Agitation zur
Straflosigkeitserklirung der Sterbebeihilfe unter
gewissen Kautelen im Gang, dass der Rat des ,Welt-
arzteverbandes’ es fiir angezeigt erachtete, in seiner
Aprilsitzung 1950 folgende Entschliessung zuhanden
seiner Mitgliederorganisationen zu fassen:

,Der Rat ist der Auffassung, dass die Euthanasie
sowohl den o6ffentlichen Interessen wie den Grund-
sitzen drztlicher Ethik zuwiderliuft und dem
Geiste des Genfer Aerztegelobnisses widerspricht.
Er empfiehlt daher den nationalen Aerzteorganisa-
tionen, die Zulassung der Euthanasie unter allen
Umstinden zu verurteilen.’

Wenn der Arzt sich selbst treu bleiben will, so
muss er die Unveriusserlichkeit des Rechtes auf das
Leben bedingungslos anerkennen — der Selbstmor-
der hat seine Tat allein zu verantworten. Leistet
der Arzt Sterbehilfe, so stellt er sich ausser Moral
und Recht. Er kann im Zwiespalt zwischen eigenem
Entscheid und Satzung zur tragischen Figur wer-
den, aber auf eine Anerkennung seiner Tat durch
seine Kollegen darf er nicht rechnen.’»

«Unser Philosophieprofessor, Prof. Dr. Richard
Herbertz, wiirde uns betreffend des Wortes ,Futha-
nasie’ daran erinnerny, warf die Philosophiestuden-
tin ein, «nicht gegen die Mahnung in Platons ,So-
phistes’ zu verstossen: man diirfe denselben Begriff
nicht in verschiedene Bedeutungen fassen. Eutha-
nasie bezeichnet im eigentlichen und wurspriing-
lichen Sinne Todes-Linderung, also das Verfahren,
wodurch der Arzt den unabwendbar erkannten Tod
fiir den Sterbenden méglichst zu erleichtern und
schmerzlos zu gestalten sucht. Bei Vorhandensein
von starken Schmerzen darf er hier auch Narkotika
anwenden, aber niemals in tédlichen Dosen. Die ur-
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spriingliche Bedeutung ist also Linderung, durchaus
nicht Herbeifithrung des Sterbens. Heute scheint
mir der Begriff ,Euthanasie’ eher fiir die Herbei-
fithrung des Sterbens bei hoffnungslosen Fillen
angewandt zu werden.»

«Ja», antwortete der Assistenzarzt, «in der medi-
zinischen Terminologie heisst Euthanasie — thana-
tos = Tod — leichter, schoner Tod bzw. dessen
Herbeifiihrung. Wie kommt ihr aber dazu, in der
Philosophie solche Gespriiche zu fiihren?»

«Durch merkwiirdigen Zufally, nahm die Philo-
sophiestudentin das Gespriich wieder auf, «behan-
delte Professor Herbertz gerade heute vormittag
dieses Thema. Er dozierte iiber die Mendelschen
Vererbungsgesetze und erliduterte uns mit einigen
sehr eindriicklichen Beispielen das ganze Problem
des erbkranken Nachwuchses aus der Vereinigung
der Keimzellen erbkranker Ehepartner. Ein erb-
kranker Ehepartner konne auf ungezihlte Genera-
tionen hinaus namenloses Elend und Leid in die
Welt bringen. Die Verhiitung solcher erbkranker
Nachkommen sollte man deshalb bitter ernst
nehmen.

Ich will versuchen, das, was Professor Herbertz
itber das lebensunwerte Leben gesagt hat, aus
meinem Gedichtnis méglichst genau wiederzugeben.
Er sagte ungefihr: Wenn aber das Ungliick einmal
geschehen ist, wenn der Erbkranke da ist, taucht
da und dort die Frage der Vernichtung solchen
Lebens auf. Hier handelt es sich um ein Problem
von ungeheurer Auswirkung.

Es gibt hauptsiichlich zwei fithrende Gelehrte,
die sich zu dieser Frage vom einzelwissenschaft-
lichen Standpunkt aus geiiussert haben. Der eine ist
der Jurist Carl Binding, der andere der Mediziner
Alfred Hoche; beide iusserten ihre Gedanken vor
ungefithr dreissig Jahren in einer gemeinsam her-
ausgegebenen Schrift mit dem Titel ,Die Freigabe
der Vernichtung lebensunwerten Lebens’.

Fiir Binding stellt sich das Problem wie folgt.
Er fragt: Gibt es Menschen, die ihres Zustandes
wegen aufgehort haben, noch Rechtsgut zu sein,
so dass ihre Fortdauer jeden Wert verloren hat,
und zwar nicht nur fiir die Gesellschaft, sondern
auch fiir sie selbst? Schon in der Fragestellung
stossen wir bei Binding auf eine einseitige Voraus-
setzung. Ein Menschenleben kann niemals davon
abhiingig sein, ob es ein Rechtsgut sei oder nicht.
Das Urteil: ist der betreffende Mensch noch ein
Rechtsgut, dann ist er lebenswert, ist er kein Rechts-
gut mehr, dann ist er des Lebens unwert, ist falsch.
Rechtsgut darf niemals fiir das Leben bestimmend
sein.

Auch Hoche, der Arzt, findet, dass das Weiter-
leben unheilbar Blsdsinniger weder fiir diesen noch
fiir die Gesellschaft von irgendeinem Werte sei.
Diese Menschen seien geistig tot. Eine Beziehung
zwischen diesen ungliicklichen Wesen und den nor-
malen Menschen konne nie bestehen. Eigentlich

kénne man sie nicht mehr ganz als Menschen be-
trachten. Er bedauert, dass eine solche Menge natio-
nalen Vermogens aus dem Fenster geworfen wird,
um solche Menschen am Leben zu erhalten und
kritisiert, dass so viele Menschen Kraft und Zeit
fiir die Betreuung wertlosen Lebens hergeben und
damit fruchtbarer Arbeit entzogen werden.

Hoche bezeichnet das Leben als Naturgut; seine
Wertung ist ebenso einseitig wie jene Bindings.
Ein Mensch ist so wenig Naturgut wie Rechtsgut.
Da fiir Hoche ein Idiot ein geistig Toter ist, der
nicht imstande ist, auch nur subjektiv Anspruch
auf das Leben zu stellen, hat er aufgehort, ein
Naturgut zu sein. Fiir Hoche beruht das Mitleid
mit einem Idioten auf einem Denkfehler; denn der
Idiot leide nicht, er kenne seinen Zustand nicht,
man konne also nicht mitleiden.»

«Befiirworteten also beide Forscher die Ver-
nichtung lebensunwerten Lebens?» fragte der Bank-
angestellte.

«Ja. Sie meinten, es bestehe kein Grund, die
To6tung solcher Menschen nicht frei zu geben. Beide
gingen sogar so weit zu sagen, dass eine solche
To6tung nicht nur moralisch erlaubt, sondern sogar
moralisch geboten sei.»

«Da seht ihr!s warf der Bankangestellte ein.
Seine Stimme klang aber nicht mehr ganz sicher.

«Was sagt nun aber der Philosoph, was sagt Pro-
fessor Herbertz dazu?» erkundigten sich der Assi-
stenzarzt und die Heilgymnastin zugleich.

«Er sagt, zur Losung dieses Problems miissten
wir uns auf eine viel hohere Warte begeben. Die
prinzipiellen Griinde gegen eine solche Totung lie-
gen nie auf dem Gebiete der Medizin oder der
Jurisprudenz, sondern ausschliesslich auf dem Ge-
biete der Weltanschauung.

Wer die Vernichtung wertlosen Lebens befiir-
wortet, stellt eine Wertung auf. Jede Wertung er-
fordert aber zweierlei:

a) einen Wertgesichtspunkt, also ein Bezugssystem,
von dem aus man bewertet,
b) einen Beweggrund fiir diese Wertung.

Was nun den Wertgesichtspunkt anbetrifft, so
ist ein solcher, wie jedes Bezugssystem, immer
relativ, also subjektiv. Es gibt keinen einzigen
Wertgesichtspunkt, der vollig absolut ist. Es ist des-
halb in keinem Falle statthaft, ein Leben als ab-
solut lebensunwert anzusehen; denn es ist durch-
aus denkbar, dass ein fiir den Juristen oder Medi-
ziner lebensunwertes Leben von einem andern Stand-
punkt aus als wertvoll betrachtet und gewertet
werden kann. Ein strenger Christ wird auch einen
Mitmenschen, der Hoche von seinem Standpunkt
als leere Hiille erscheint, als ein Geschipf Gottes
mit unverlierbarer Seele betrachten, das einen
hoheren Wert besitzt und dessen Leben nicht von
einem menschlichen Werturteil abhiingen darf. Er
wird die Auffassungen Bindings und Hoches als
Anmassung bezeichnen und nur Gott allein als
Herrn iiber Leben und Tod anerkennen. Also auch
die Auffassung des strenggliubigen Christen ist
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moglich. Aus dieser blossen Méglichkeit ergibt sich
schon die Unmdéglichkeit, diese Frage auf dem Wege
der Gesetzgebung zu l6sen. Es handelt sich hier
um eine Frage des Gewissens eines jeden einzelnen,
der davor gestellt wird.

Schion der Philosoph Spinoza warnte im Jahre
1670 in seinem theologisch-politischen Traktat den
Staat, die «Freiheit des Philosophierens», in er-
weitertem Sinne also auch die Gewissensfreiheit auf-
zuheben; eine solche Aufhebung fiithre letzten
Endes unweigerlich zum Niedergang desjenigen
Staates, der sie aufhebe. Kein Staat kann in der
Tat ohne schwerste Selbstgefihrdung die Gewissens-
freiheit aufheben. Wem daher in einem Staat, wo
die Gewissensfreiheit herrscht, von einem Gewissen
aus ein bestimmtes Leben als lebensunwert er-
scheint, und wem das Gewissen die Aufhebung die-
ses Lebens erlaubt, der wird die Vernichtung befiir-
worten, auch wenn tausend Staatsgesetze dagegen
sein sollten. Und umgekehrt: Wer von seiner Welt-
anschauung aus das von andern als lebensunwert
bezeichnete Leben als wertvoll betrachtet, wird
sich auch einer vom Staate erlaubten oder an-
geordneten Vernichtung solchen Lebens in jedem
Falle widersetzen, auch wenn der Staat solche Ver-
nichtung befehlen sollte.»

«Die Verantwortung liegt also nach Prof. Her-
bertz im sich entscheidenden Menschen», sagte
gedankenvoll die Heilgymnastin. «Er hat schon
recht. Die Gesetze konnen geindert werden. Den-
ken wir an Hitlerdeutschland! Doch fahre fort. Was
sagte Professor Herbertz iiber die Beweggriinde?»

«Es gibt die verschiedensten Beweggriinde, wes-

halb Menschen das Leben anderer Menschen als
lebensunwert bezeichnen. Oft stésst man auf die An-
sicht, dass dem Idioten jede Moglichkeit einer
Eigenwertung fehlt. Man meint, er habe weder den
Willen zu leben, noch den Willen zu sterben; er
habe keine eigene Wertung. Solche Beweggriinde
sind falsch. Die Geltung des Lebens ist nicht an
die Eigenbewertung durch den Lebenstriiger gebun-
den. Der Wille zum Leben ist nicht nur da vor-
handen, wo ein Anspruch ans Leben ausgedriickt
wird. Das Leben, das unfihig ist, sein Verlangen
nach Leben zum Ausdruck zu bringen, kann des-
wegen doch starkes Lebensverlangen besitzen, aber
unfiihig sein, dieses Lebensverlangen auszudriicken.
Es gibt sicher manch einen Fall, wo auch in einem
Blodsinnigen ein gewaltiger Lebenswille vorhanden
ist, ein Naturwille, ein Wille, der auch die ganze
iibrige Natur beherrscht. Weshalb sollte er nicht
auch in einem Idioten als unbewusster Lebenswille
vorhanden sein? .

Viele meinen, die Frage der Vernichtung lebens-
unwerten Lebens miisste noch nither gepriift, noch
viele Biicher miissten dariiber geschrieben werden,
damit vo6llige Klarheit herrsche. Auch wenn dar-
iiber Millionen von Biichern geschrieben wiirden,
gibe es keine Losung; denn immer wird sie eine
weltanschauliche Frage, eine Frage des Einzel-
gewissens bleiben, nie aber eine juristische oder
eine medizinische Frage sein konnen.

Uns ist die Frage ins Gewissen gelegt worden,
und zum Gliick antworten noch viele Gewissen
unter allen Umstinden mit einem kategorischen
Nein.»

DIE DIENSTLEISTUNG DER FRAU IN DER ARMEE
UND IM ZIVILSCHUTZ

uf Einladung des Schweizerischen Roten Kreu-
Azes haben sich am 8. Mirz 120 Vertreterinnen
von iiber 50 schweizerischen Frauenorganisationen
in Bern eingefunden, um sich iiber die Dienst-
leistung der Frau in der Armee und im Zivilschutz
orientieren zu lassen. Sachkundige Referentinnen
legten die Notwendigkeit der Mitarbeit der Frauen
im FHD, in der Freiwilligen Sanititshilfe des Roten
Kreuzes, im Sanitiitsdienst und in der Obdachlosen-
hilfe des Zivilschutzes dar und schilderten ein-
gehend die Aufgaben, die sich in den verschiedenen
Dienstzweigen stellen.

Von den Frauen werden nur Dienstleistungen
erwartet, die dem Wesen der Frau und ihren beson-
deren Fihigkeiten entsprechen. Die Verpflichtung
zum Dienst soll auf dem freien Entschluss der sich
Anmeldenden beruhen. Die grosste Zahl von Frauen
wird fiir die Hilfe bei der Pflege von Verwundeten,
seien es Wehrminner oder Zivilpersonen, und fiir
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die Betreuung der Obdachlosen und Fliichtlinge
benétigt.

In der regen Aussprache kam die Bereitschaft
der Frauenorganisationen zum Ausdruck, die er-
haltene Orientierung an ihre Mitglieder und die
weibliche Bevilkerung iiberhaupt weiterzugeben.
Sie wollen auch dafiir eintreten, dass sich Frauen
in geniigender Zahl fiir die ihnen besonders ent-
sprechenden Dienstleistungen in der Armee oder
im Zivilschutz vorbereiten und zur Verfiigung stel-
len. Es wurde die Notwendigkeit anerkannt, die Auf-
klirung und Werbung zu koordinieren und das
Verstindnis zwischen den verschiedenen Organisa-
tionen und Dienstzweigen zu fordern. Aus der
Tagung ging eindriicklich hervor, dass die Schwei-
zer Frau bereit ist, ihre Kriifte einzusetzen fiir Auf-
gaben, die der Bewahrung unseres Volkes und un-
seres fretheitlich-demokratischen Staates dienen,



	Gespräch über lebensunwertes Leben

